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Text 

Rechtsnachfolge bei gemeinsam genutzten Liegenschaften, Bauwerken und Räumlichkeiten 

§ 138. Das Mietrecht geht auf jene Universität über, der die Liegenschaft, das Gebäude oder die 
einzelnen Räumlichkeiten am Tag vor dem Stichtag zur ausschließlichen und dauerhaften Nutzung 
zugeordnet war oder waren. Ist eine Liegenschaft, ein Bauwerk oder sind einzelne Räumlichkeiten 
mehreren Universitäten zur gemeinsamen dauerhaften Nutzung überlassen, geht das Mietrecht auf jene 
Universität über, die das Objekt im Beobachtungszeitraum zwischen 1. Jänner 2001 und 30. September 
2003 überwiegend genutzt hat. Für die Medizinischen Universitäten gelten für diesen 
Beobachtungszeitraum die Nutzungen der jeweiligen Medizinischen Fakultät. Ist eine Liegenschaft, ein 
Bauwerk oder sind einzelne Räumlichkeiten mehreren Universitäten zur gemeinsamen dauerhaften 
Nutzung überlassen, wird jener Universität das Hauptmietrecht eingeräumt, die das Objekt im 
Beobachtungszeitraum zwischen dem 1. Jänner 2001 und dem 30. September 2003 überwiegend genutzt 
hat. Die anderen Universitäten erhalten ein Untermietrecht und bezahlen einen Untermietzins in der Höhe 
des Hauptmietzinses. 
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